
Die Global Reporting Initiative (GRI) ist eine netzwerkbasierte Organisation, die den Weg für die Entwicklung des weltweit meist verwende-
ten Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bereitet hat und sich zu seiner kontinuierlichen Verbesserung und weltweiten Anwend-
ung einsetzt. Die GRI-Leitfaden legen die Prinzipien und Indikatoren fest, die Organisationen zur Messung und Berichterstattung ihrer 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Leistungen verwenden können. www.globalreporting.org 

Disclaimer: Wo die entsprechende Nachhaltigkeitsberichterstattung externe Links enthält, einschliesslich audio-visuellen Materials, betrifft 
dieses Statement nur das bei GRI eingereichte Material zum Zeitpunkt der Prüfung am 28 Juli. 2011. GRI schliesst explizit die Anwendung 
dieses Statements in Bezug auf jegliche spätere Änderungen dieses Materials aus.  

Erklärung: Prüfung der 
Anwendungsebene durch die GRI 

GRI bestätigt hiermit, dass Bank Coop ihren Bericht „Der Nachhaltigkeitsbericht der Bank Coop 2010“ 
den GRI Report Services vorgelegt hat, die zum Schluss gekommen sind, dass der Bericht die Anforder-
ungen der Anwendungsebene A+ erfüllt.

GRI Anwendungsebenen drücken den Umfang aus, in dem der Inhalt der GRI G3 in der eingereichten 
Nachhaltigkeitsberichterstattung umgesetzt wurde. Die Prüfung bestätigt, dass die geforderte Auswahl 
und Anzahl der Angaben für diese Anwendungsebene in der Berichterstattung enthalten ist. Die Prü-
fung bestätigt außerdem, dass der GRI-Content Index eine gültige Darstellung der vorgeschriebenen 
Offenlegungen gemäss den GRI G3 Richtlinien aufzeigt.  

Anwendungsebenen geben keine Beurteilung der Nachhaltigkeitsleistungen des Berichterstatters oder 
der Qualität der im Bericht enthaltenen Informationen wieder.  
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Das “+“ wurde dieser Anwendungsebene hinzugefügt, weil Bank Coop für Teile des Berichts/den Beri-
cht eine externe Bestätigung eingeholt hat. GRI akzeptiert dabei die Beurteilung des Berichterstatters 
selbst bezüglich der Auswahl seines Assurance-Anbieters und des Umfangs des Untersuchungsgegen-
standes der externen Bestätigung.


